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RS OGH 1979/10/17 6Ob746/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1979

Norm

ABGB §726

AußStrG §16 BIII2a

Rechtssatz

Weder im § 726 ABGB noch in den §§ 956 und 1432 ABGB, ist ausdrücklich geklärt, ob jemand, dem Sachen ohne die

ein Vermächtnis vorgeschriebenen Förmlichkeiten mit der Bestimmung übergeben werden, dass sie nach dem Tode

des Übergebers ihm gehören sollen, als ein Vermächtnisnehmer mit den Rechten nach § 726 ABGB zu behandeln ist.

Entscheidungstexte

6 Ob 746/79
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